
Befugnisse Schulleitung Krankheit
Beitrag von „Meerschwein Nele“ vom 6. Oktober 2019 11:10

Zitat von Kapa

Kurze Frage an alle die sich auskennen:

1. Schüler verpasst Lehrer ohne Vorwarnung eine “Schelle” (Schlag mit flacher Hand).
Was wäre die korrekte Vorgehensweise einer guten Schulleitung.

Es handelt sich hier um eine Straftat. Die Schulleitung hat die Pflicht, die angemessenen
Ordnungsmaßnahmen durchzuführen und den Kollegen als Behördenleitung in der
Auseinandersetzung zu schützen. Sie hat zu prüfen, ob die Behörde ihrerseits rechtlich tätig
werden muss oder ob das dem Opfer der Straftat auferliegt.

Zitat

2. Schulleitung bestellt eine Kollegin ein und legt eine Liste mit
Krankmeldungen/Fehlzeiten (entschuldigte) des Lehrers vor und fordert dazu auf, zu
erklären was man an Tag x hatte. Korrekte Vorgehensweise oder Mobbing?

Die Schulleitung ist zu diesem Schritt nicht berechtigt, die Kollegin ist nicht verpflichet, darüber
Auskunft zu geben. Wenn die Schulleitung den Verdacht auf Dienstvermeidung über
vorgeschobene Krankheiten hat, hat sie die Möglichkeit nach Prüfung der Rechtslage einen
Amtsarzt hinzuzuziehen. Nicht mehr.
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